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Steuern Recht Wirtschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat Februar 2009 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller 
Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen Steuern, Recht und 
Wirtschaft zusammengestellt.

Das Bundesverfassungsgericht hat die sog. Pendlerpauschale für verfassungs-
widrig erklärt. Damit können die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits- 
stätte wieder vom 1. Kilometer an als Werbungskosten geltend gemacht 
werden. Vom Arbeitgeber pauschal versteuerte Fahrgeldzuschüsse sind in 
diesem Zusammenhang wieder steuer- und sozialversicherungsfrei.

Werden vom Arbeitgeber oder von Kunden oder Lieferanten Lose angeboten, 
sollte dies entgeltlich geschehen. Grund dafür ist, dass spätere Gewinne 
steuerfrei sind, während Gewinne aus unentgeltlich erworbenen Losen 
steuerpflichtig sein können.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen 
Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!

02 /2009

Umsatzsteuer

Dauerfristverlängerung für 
Umsatzsteuer 2009 beantragen

Auf Grund der Abschaffung der so 
genannten Abgabe Schonfrist für Um- 
satzsteuer-Voranmeldungen sowie der 
Verpflichtung, die Anmeldungen elek-
tronisch zu übertragen, bietet sich ein 
Antrag auf Fristverlängerung ab 2009 
auch für diejenigen an, die ihre Vor- 
anmeldungen bisher monatlich oder 
vierteljährlich abgegeben haben.

Voranmeldungszeitraum für die Um-
satzsteuer ist

▀  das Kalendervierteljahr,

▀  der Kalendermonat, wenn die Steuer 
(Summe der Vorauszahlungen) des Jah- 
res 2008 mehr als 7.500 € betragen 
hat.

Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr 
als 1.000 € betragen, kann das Fi-
nanzamt den Unternehmer von der 

 1 Für den abgelaufenen Monat.

 2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlänge-
rung für den vorletzten Monat.

 3 Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatz-
steuer-Vorauszahlungen“.

 4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmel-
dungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektro-
nischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste 
Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung 
bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge er-
hoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 
dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt.

 5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine 
Einzugsermächtigung erteilt werden.

 6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbei-
träge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeits-
tag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um 
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das 
Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein 
einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 20.2. bzw. am 25.3.2009) an die 
jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor 
dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Termine Steuern/Sozialversicherung Februar/März 2009

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T

Lohnsteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritäts  zuschlag   10.02.2009 1   10.03.2009 1

Umsatzsteuer   10.02.2009 2   10.03.2009 2

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 3 10.02.2009 Entfällt

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag Entfällt 10.03.2009

Körperschaftsteuer,  
Solidaritätszuschlag Entfällt 10.03.2009

Ende der Schonfrist Überweisung 4 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: Scheck 5

13.02.2009 13.03.2009

06.02.2009 06.03.2009

Gewerbesteuer 16.02.2009 Entfällt

Grundsteuer 16.02.2009 Entfällt

Ende der Schonfrist           Überweisung 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: Scheck 5

19.02.2009 Entfällt

13.02.2009 Entfällt

Sozialversicherung 6 25.02.2009 27.03.2009

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen.



Abgabe von Voranmeldungen und von 
der Entrichtung von Vorauszahlungen 
befreien.

Wenn sich im Jahr 2008 ein Vorsteuer- 
überschuss von mehr als 7.500 € er- 
geben hat, kann durch Abgabe der 
Voranmeldung Januar 2009 oder ei- 
nes Antrags auf Dauerfristverlänge-
rung für 2009 bis zum 10.02.2009 der 
monatliche Voranmeldungszeitraum bei- 
behalten werden.

Unternehmer, die ihre Umsatzsteuer-
voranmeldungen monatlich abgeben, 
können Fristverlängerung für 2009 in 
Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 
10.02.2009 einen Antrag beim Finanz- 
amt stellen. Voranmeldungen und Vor- 
auszahlungen sind dann jeweils einen 
Monat später fällig.

Die Fristverlängerung ist davon ab-
hängig, dass eine Sondervorauszah-
lung in Höhe eines Elftels der Sum-
me der Vorauszahlungen für 2008 
angemeldet und bis zum 10.02.2009 
geleistet wird. Diese Sondervoraus-
zahlung wird auf die am 10.02.2010 
fällige Vorauszahlung für Dezember 
2009 angerechnet.

Dies hat zur Folge, dass die o. a. 
Anmeldungen ab Voranmeldungszeit-
raum Januar 2009 grundsätzlich bis 
zum 10. des dem Anmeldungszeit-
punkt folgenden Monats abgegeben 
werden müssen. Fällt der 10. auf ei-
nen Samstag, Sonntag oder Feiertag, 
ist der nächste Werktag der Stichtag.

Vierteljahreszahler müssen keine Son- 
dervorauszahlung entrichten. Für sie 
gilt die für ein Kalenderjahr geneh- 
migte Fristverlängerung auch für die 
folgenden Kalenderjahre weiter, wenn 
sich die Verhältnisse nicht geändert 
haben. Ein erstmaliger Antrag ist in 
diesen Fällen bis zum 14.04.2009 zu 
stellen.

Die gewährte Dauerfristverlängerung 
gilt auch für die abzugebenden Zu-
sammenfassenden Meldungen. Ein 
einmal gestellter und genehmigter 
Antrag gilt so lange fort, bis der Un-
ternehmer den Antrag zurücknimmt 
oder das Finanzamt die Fristverlänge-
rung widerruft.

Für Unternehmer, die ihre berufliche 
oder gewerbliche Tätigkeit neu be-

gründen, ist im Jahr der Aufnahme 
der Tätigkeit und im folgenden Jahr 
grundsätzlich der Kalendermonat Vor- 
anmeldungszeitraum.

Ort der Lieferung ist Ort der Über-
gabe an den mit der Versendung 
Beauftragten, auch wenn diesem 
der Abnehmer nicht bekannt ist

Vom Ort der Lieferung hängt ab, ob 
der Umsatz in Deutschland über-
haupt umsatzsteuerbar ist. Nur wenn 
der Ort der Lieferung im Inland liegt, 
ist die Lieferung in Deutschland um-
satzsteuerbar. Erst anschließend wird 
geprüft, ob der Umsatz steuerpflich-
tig oder steuerfrei ist. Wird die Ware 
nicht vom Abnehmer abgeholt, ist 
der Ort der Lieferung dort, wo die Be-
förderung oder Versendung der Ware 
beginnt.

Der Bundesfinanzhof hat in Änderung 
seiner Rechtsprechung entschieden, 
dass der Ort der Lieferung auch dann 
der Ort der Übergabe der Ware an 
den mit der Versendung Beauftrag-
ten ist, wenn diesem die Person des 
Abnehmers im Zeitpunkt der Über-
gabe der Ware nicht bekannt ist. 
Voraussetzung ist aber, dass der Ab-
nehmer bereits feststeht und leicht 
und einwandfrei ermittelt werden kann. 
Damit liegt z. B. eine steuerfreie in-
nergemeinschaftliche Lieferung vor, 
wenn die Ware im Inland einem 
selbstständigen Frachtführer zur Ver- 
bringung in einen anderen EU-Mit-
gliedstaat übergeben wird, ohne dass 
dem Frachtführer in diesem Zeitpunkt 
bereits der feststehende Abnehmer, 

der den Gegenstand für sein Unter-
nehmen erwirbt, bekannt ist.

Die neue Rechtsprechung gilt auch, 
wenn die Ware erst an den Abneh- 
mer übergeben werden darf, wenn 
der Lieferer gesondert die Freigabe 
erklärt, sogenannte „shipment on hold“- 
Klausel.

Die Abgabe von Speisen durch 
den Betreiber eines Verkaufs-
stands in einer Gastronomie-Mall 
ist mit dem Regelsteuersatz zu 
versteuern

Die Umsätze aus der Abgabe von 
Speisen zum Verzehr an Ort und 
Stelle sind eine sonstige Leistung 
und bei der Umsatzsteuer mit dem 
Regelsteuersatz von derzeit 19 % zu 
versteuern, wenn folgende Voraus-
setzungen vorliegen:

▀  Abgabe von Speisen,

▀  Bereithalten besonderer Vorrich-
tungen für den Verzehr an Ort und 
Stelle,

▀  Räumlicher Zusammenhang zwi-
schen Abgabeort und Ort des Ver-
zehrs,

▀  Speisen sind nach den Umstän-
den zum Verzehr an Ort und Stelle 
bestimmt.

Besondere Verzehrsvorrichtungen sind 
vor allem Tische und Stühle. Es genü-
gen auch Abstellplätze und Abstell-
borde. Auch Stehtische in und vor ei-
ner Imbissstube sind eine besondere 
Vorrichtung.

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat 
entschieden, dass die Abgabe von 
Pizza-Teilen durch den Betreiber eines 
Verkaufsstands in einer Gastronomie-
Mall auch dann als sonstige Leistung 
dem Regelsteuersatz unterliegen, 
wenn die Verzehrsvorrichtungen (z. B. 
Stehtische) vom Betreiber der Gas-
tronomie-Mall zur Verfügung gestellt 
wurden. Ob der Kunde die Vor-
richtungen tatsächlich in Anspruch 
nimmt, ändert an dieser Beurteilung 
nichts.

Der Bundesfinanzhof wird sich mit 
diesem Fall beschäftigen müssen.



Unternehmer

Lotteriegewinn auf Grund „Kauf 
eines Loses“ nicht steuerpflichtig

Eine Bausparkasse führte vierteljähr- 
lich eine Wettbewerbsauslosung für 
akquirierende Außendienstmitarbei- 
ter durch. Für jeden vermittelten Bau-
sparvertrag konnte der Außendienst-
mitarbeiter für den Preis von 1 DM 
ein Los erwerben. Ein selbststän-
diger Bezirksstellenleiter erwarb 150 
Lose und gewann einen Pkw, den er 
für 51.000 DM an einen fremden Drit-
ten verkaufte. Das Finanzamt rech-
nete diesen Betrag dem Gewinn des 
Bezirksstellenleiters hinzu.

Der Bundesfinanzhof entschied im 
Sinne des Bezirksstellenleiters. Zwar 
stand der Pkw-Gewinn in einem ge-
wissen Zusammenhang mit der Tä-
tigkeit für die Bausparkasse. Da die 
Lose aber entgeltlich erworben und 
damit aus dem Einkommen bezahlt 
worden waren, war auch der Gewinn 
nicht zu versteuern. Der Bezirksstel-
lenleiter war nicht gezwungen, Lose 
von der Bausparkasse zu erwerben 
und hätte sich an jeder anderen Lot-
terie beteiligen können, wobei daraus 
erzielte Gewinne auch nicht steuer-
pflichtig sind.

Gewinne aus unentgeltlicher 
Teilnahme an einer Verlosung 
steuerpflichtig

Eine Kosmetikfirma gewährte jedem 
selbstständig tätigen Vertriebsmitar- 
beiter unentgeltlich ein Los. Voraus- 
setzung dafür war, dass dieser in be- 
stimmten Monaten einen bestimmten 
Umsatz erzielte. Dabei war die 
Höchstzahl auf acht Stück pro Mitar-
beiter begrenzt und ein Gewinn pro 
Teilnehmer war garantiert.

Eine Vertriebsmitarbeiterin gewann das 
als Hauptgewinn ausgelobte Traumhaus 

Neuregelung der Pendler- 
pauschale verfassungswidrig

Das Bundesverfassungsgericht 
hat entschieden, dass die zum 
01.01.2007 eingeführte Beschrän- 
kung der Kilometerpauschale für 
Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte (sog. Pendlerpau-
schale) auf Strecken ab dem 21. 
Kilometer gegen die Verfassung 
verstößt.

Das Gericht stellt klar, dass „die 
Überwindung einer Distanz zwi-
schen Wohnort und Arbeitsstätte 
regelmäßig notwendige Bedin-
gung beruflicher Betätigung“ ist. 
Wegekosten entstehen als not-
wendige Voraussetzung der Er-
werbstätigkeit. Zur Begründung 
einer Ungleichbehandlung von 
Nah- und Fernpendlern reiche 
das Argument der Haushaltssa-
nierung nicht aus.

Bis zu einer gesetzlichen Neu-
regelung gilt deshalb wieder die 
alte Regelung, nach der Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte vom 1. Kilometer an gel-
tend gemacht werden können.

Hinweis

Ist die Teilnahme an einer Verlo-
sung kostenlos, ist der Gewinn 
steuerpflichtig. Es bietet sich des- 
halb an, bei solchen Veranstaltun- 
gen einen kleinen Betrag pro Los 
zu berechnen.

und erhielt darüber hinaus noch das Geld 
für den Erwerb eines Grundstücks.

Das Finanzamt erfasste die ausgezahl-
ten Beträge als Betriebseinnahmen.

Der Bundesfinanzhof schloss sich 
dem an. Gewinne aus Losen, die 
Vertriebsmitarbeiter für die Erzielung 
bestimmter Umsätze erhalten, seien 
betrieblich veranlasst, weil die Ent-
stehung der Erträge im betrieblichen 
Bereich angelegt sei. Eine Entnahme 
der Gewinnchance sei auch nicht 
möglich, weil diese im betrieblichen 
Bereich angesiedelt ist.

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Bei der Nacherhebung von 
Sozialversicherungsbeiträgen 
wegen Schwarzarbeit gilt die 
ungünstigste Steuerklasse

Wenn die Deutsche Rentenversiche-
rung Sozialversicherungsbeiträge we-
gen Schwarzarbeit auf der Grundlage 
einer fiktiven Nettolohnvereinbarung 
nachfordert, darf sie hierbei die Steu-
erklasse VI zu Grunde legen. So hat 
das Sozialgericht Dortmund entschie-
den.

Zu Grunde lag der Fall einer Friseu-
rin, die arbeitslos gemeldet war und 
nebenher arbeitete, ohne von ihrer 
Arbeitgeberin der Sozialversicherung 
gemeldet zu sein.

In einem solchen Falle liege ein illega-
les Beschäftigungsverhältnis vor. Da-
runter seien alle Formen bewusster 
Zuwiderhandlungen des Arbeitgebers 
zu verstehen, bei denen der Verpflich-
tung nicht nachgekommen wird, Mel-
dung zu erstatten und Beiträge für die 
Versicherten zu zahlen. Der Begriff 
der Illegalität beziehe sich nicht auf 
die Beschäftigung als solche. Zugleich 
sei der Tatbestand der Schwarzarbeit 
erfüllt.

Bei illegalen Beschäftigungsverhält-
nissen sei es nicht erforderlich, dass 
die Sozialversicherungsträger fest-
stellen, dass eine Nettolohnabrede 
getroffen wurde. Bei dieser Art von 
Geschäften werde eine Nettolohnab-
rede von Gesetzes wegen angenom-
men. Die Nettolohnfiktion diene ge-
rade dazu, die Unsicherheit darüber 
auszuräumen, ob eine Netto- oder 
Brutto-Lohnabrede vorliegt. Diese Vor- 
schrift sei auch nicht verfassungswid-
rig. Sie trage vielmehr dem Umstand 
Rechnung, dass dem illegalen Arbeit-
nehmer erfahrungsgemäß jedenfalls 
bei Nichtabführung von Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen wirtschaft- 
lich ein Nettoarbeitsentgelt zufließt.

Des Weiteren sei es nicht zu bean-
standen, wenn die Sozialversicherung 
in einem derartigen Fall die Lohnsteu-
erklasse VI zu Grunde legt. Dies sei 
schon deshalb nahe liegend, weil die 
Lohnsteuer nach dieser Steuerklas-
se zu ermitteln ist, wenn dem Ar-
beitgeber keine Steuerkarte vorliegt. 
Auch wenn nachträglich eine Lohn-
steuerkarte nach der Steuerklasse I 

Hinweis

Hätte die Kosmetikfirma für die 
Lose ein Entgelt (z. B. 1 € pro Los) 
verlangt und hätte die Vertriebs-
mitarbeiterin die Lose entgeltlich 
erworben, wäre der Gewinn nicht 
steuerpflichtig gewesen.
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vorgelegt wird, führe dies zu keiner 
anderen Beurteilung, weil auf den 
Zeitpunkt der Fälligkeit der Beiträge 
abzustellen ist.

Grundstückseigentümer/
Vermieter

Nachweis der Einkünfteerzielungs- 
absicht bei einer nach Selbst- 
nutzung leer stehenden und noch 
nicht vermieteten Wohnung

Eine bis 1996 selbst genutzte Eigen-
tumswohnung stand bis Januar 2001 
leer. Ab Februar 2001 wurde sie ver-
mietet. Der Eigentümer machte in sei-
ner Einkommensteuererklärung 1999 
(vorab entstandene) Werbungskosten 
geltend. Dies lehnte das Finanzamt 
ab, weil die behauptete Vermietungs-
absicht nicht ausreichend nachge- 
wiesen werden konnte.

Diese Ansicht teilt der Bundesfinanz-
hof. Aufwendungen für eine leer ste-
hende Wohnung können als vorab 
entstandene Werbungskosten abge-
zogen werden, wenn der Entschluss, 
die Wohnung zu vermieten, endgültig 
gefasst und auch nicht aufgegeben 
wird. Bietet der Eigentümer – wie im 
entschiedenen Fall – die leer stehen-
de Wohnung sowohl zur Vermietung 
als auch zum Verkauf an, liegt ein end-
gültiger Entschluss zur Vermietung 
nicht vor. Dafür spricht auch, dass 
nur eine Vermietungsanzeige im Jahr 
aufgegeben, nur eine Wohnungsbe-
sichtigung vorgenommen und kein 
Makler zur Vermietung eingeschaltet 
wurde.

Mieter hat Fernwärmeanschluss 
zu dulden

Der Anschluss einer mit einer Gas- 
etagenheizung ausgestatteten Miet-
wohnung an das aus Kraft-Wärme-
Kopplung gespeiste Fernwärmenetz 
ist eine Maßnahme zur Energieein-
sparung, die der Mieter grundsätzlich 
zu dulden hat.

Diese Entscheidung hat der Bun-
desgerichtshof getroffen. Bei seinen 
Erwägungen hat das Gericht sich 
davon leiten lassen, dass ein solcher 
Anschluss nach derzeitigem Kenntnis- 

stand zu einer Einsparung an Primär-
energie führt, im Verhältnis zur bis-
herigen Wärmeerzeugung durch die 
Gasetagenheizung. Diese Einschät-
zung gilt unabhängig davon, ob mit 
der Maßnahme auch eine Verringe- 
rung des End-Energieverbrauchs ver-
bunden ist. Gleichwohl ist der Mie-
ter gegenüber solchen Maßnahmen 
nicht schutzlos gestellt. Er muss die- 
se nicht dulden, wenn sie für ihn, 
seine Familie oder einen anderen 
Haushaltsangehörigen eine nicht zu 
rechtfertigende Härte bedeuten wür-
de. Hierzu hatte die Vorinstanz bereits 
rechtsfehlerfrei entschieden, dass der 
Anschluss des Gebäudes und der 
Wohnung an die Fernwärmeversor-
gung für den Mieter keine unzumut-
bare Härte darstellt.

Alle Steuerpflichtige

Verkehrsunfall: Haftpflichtversiche- 
rung kann auf günstigere Reparatur- 
möglichkeit verweisen

Nach der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs kann der nach einem 
Verkehrsunfall schadensersatzberech- 
tigte Geschädigte, der seine Repara-
turkosten fiktiv, d. h. auf Gutachten-
basis abrechnet, grundsätzlich die 
Zugrundelegung der Stundenverrech- 
nungssätze markengebundener Fach-
werkstätten verlangen.

Nach einer Entscheidung des Land-
gerichts Hechingen gilt dies aller-
dings nicht, wenn der Haftpflichtver-

sicherer den Geschädigten zeitnah 
nach dem Unfall in Reaktion auf des-
sen Schadensersatzforderung auf ei-
ne günstigere Reparaturmöglichkeit 
verweist.

Voraussetzung ist, dass diese Re-
paraturmöglichkeit gleichwertig und 
für den Geschädigten mühelos ohne 
weiteres zugänglich ist.

Nach Auffassung des Gerichts können 
auch nicht markengebundene Fach-
werkstätten durchaus zum Kreis be-
achtlicher Verweiswerkstätten zählen.

Verjährungsfrist für die 
Erbschaftsteuer

Die Frist zur Festsetzung der Erb-
schaftsteuer beträgt regelmäßig vier 
Jahre. Sie beginnt mit Ablauf des 
Jahres, in dem die Steuererklärung 
bei dem zuständigen Finanzamt ein-
gereicht oder der der Erbschaftsteuer 
unterliegende Erwerb dem zuständi- 
gen Finanzamt angezeigt wird.

Wurde die Anzeigepflicht erfüllt und 
fordert das Finanzamt erst daraufhin 
zur Abgabe einer Steuererklärung 
auf, ist für die Fristenberechnung der 
Zeitpunkt der Abgabe der Steuerer-
klärung beim zuständigen Finanzamt 
entscheidend. Dies ergibt sich aus ei-
ner Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs.

Die Frist beginnt danach erst mit Ab-
lauf des Jahres, in dem die Steuer-
erklärung eingereicht wurde, späte-
stens jedoch mit Ablauf des dritten 
Jahres, in dem die Steuer entstanden 
ist.


